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Amtsblatt  
für die Stadt Gifhorn 
Nr.  14, 2025 
Veröffentlicht am: 25. 03. 2025 
 
 
 
Allgemeinverfügung über die Zulassung von verkaufsoffenen Sonntagen für das Jahr 2025 
in der Stadt Gifhorn 
 
Auf Grundlage von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die Ladenöff-
nungs- und Verkaufszeiten (NLöffVZG) vom 08.03.2007 (Nds. GVBl. 2007, S. 111) in Verbin-
dung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 
102) und § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (NVwVfG) vom 
03.12.1976 (Nds. GVBl. 1976, S. 311) – jeweils in der zurzeit geltenden Fassung - wird fol-
gende Allgemeinverfügung erlassen: 
 
Sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des § 2 Abs. 1 NLöffVZG dürfen im Gebiet der Fußgänger-
zone der Stadt Gifhorn  
am Sonntag, den 04.05.2025, anlässlich der „Landwirtschaftsmeile“ und  
am Sonntag, den 05.10.2025, anlässlich des „Street Food Festivals“  
für die Dauer von fünf Stunden zwischen 13.00 und 18.00 Uhr geöffnet sein. 
Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird gem. § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I. S. 686) in der zurzeit geltenden Fas-
sung angeordnet. 
 
Auf die Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmenden nach § 7 NLöffVZG wird verwiesen. 
Ebenso sind weitergehende Vorschriften zum Schutze der Arbeitnehmenden in anderen Ge-
setzen (u. a. Arbeitszeitgesetz, Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbil-
dung und im Studium, Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend) zu beachten.  
Die Originalverfügung inklusive Begründung kann bei der Stadt Gifhorn, Fachbereich Ord-
nung, Marktplatz 1, 38518 Gifhorn während der Öffnungszeiten eingesehen werden.  
 
Inkrafttreten 
Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
Rechtsgrundlage für die öffentliche Bekanntmachung ist § 1 Abs. 1 NVwVfG in Verbindung 
mit §§ 41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Satz 1 VwVfG. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats beim Verwaltungsgericht Braun-
schweig, Wilhelmstraße 55, 38100 Braunschweig, schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erhoben werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Verwaltungsgerichts Braunschweig entweder über das elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach (EGVP) unter:  
govello-1272981473459-000216750 oder über DEMail unter: vg-braunschweig@egvp.de-
mail.de (eine Übersendung von normalen E-Mails an diese Adresse ist nicht möglich) erho-
ben werden. 
 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der ver-
antwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Es muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. 
 
Die technischen Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung 
durch das Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung vom 24. November 2017 (BGBI. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fassung.  
 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öf-
fentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 
VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. 
 
Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte 
Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
VwGO zur Verfügung steht. 
 
Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die Kla-
geerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich 
danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzu-
reichen. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
oder Beweismittel sollen angegeben werden, der angefochtene Bescheid soll in Ur-schrift o-
der in Abschrift beigefügt werden. Der Klage sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. Im Fall der Einreichung eines elektronischen Dokuments bedarf es keiner 
Abschriften. 
 
 
 
Matthias Nerlich          
Bürgermeister         
 
 


